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T R A I L R U L E S 
B i ke pa r k B e r g h e i m G m b H 

 
Diese Trail Rules ergänzen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und sind verbindlicher Be-standteil der 
Nutzung. Jeder Nutzer erkennt diese Regeln mit Betreten des Parks an. Den Anweisungen des Personals, den AGB 
und diesen Trail Rules ist stets Folge zu leisten. 

 
1. SCHUTZAUSRÜSTUNG / VERANTWORTUNG 

1. Helmpflicht: Auf allen Strecken ist ein Fahrradhelm zu tragen, auf Downhill- und Jumpline-
Strecken ein Vollvisierhelm. 

2. Schutzkleidung: Rücken- und Brustprotektoren sind verpflichtend. Knie-, Ellbogenprotekto-ren, 
Handschuhe und feste Schuhe werden dringend empfohlen. 

3. Eigenverantwortung: Ich übe meinen Sport auf eigenes Risiko aus. Mir ist bewusst, dass die-ser 
Sport mit erhöhtem Verletzungsrisiko verbunden ist. Ich verfüge über eine persönliche 
Unfallversicherung und eine Privathaftpflichtversicherung für Schäden gegenüber Dritten. 

4. Körperliche Eignung: Die Benutzung der Strecken ist nur bei geistiger und körperlicher Fit-ness 
erlaubt. 

5. Alkohol & Drogen: Der Konsum von Alkohol, Drogen oder beeinträchtigenden Medikamen-ten vor 
oder während der Nutzung ist verboten. 

2. FAHRRÄDER 

5. Technischer Zustand: Das Fahrrad muss sich in technisch einwandfreiem Zustand befinden, 
über zwei funktionierende Bremsen verfügen und für die jeweilige Strecke geeignet 
sein. 

6. E-Bikes: E-Bikes und motorisierte Fahrzeuge sind im Bikepark verboten. Das Befahren mit 
motorisierten Fahrzeugen wird ausnahmslos zur Anzeige gebracht. 

7. Kindersitze / Anhänger / Gepäcksträger: Räder mit Kindersitzen, Kinderanhängern, Ge-
päckskörben oder langen, scharfkantigen oder spitzen Einrichtungen, wie Selfie-Sticks oder 
Fahnenstangen, dürfen nicht verwendet werden. 

3. VERHALTEN IM BIKEPARK 

8. Streckenauswahl: Die Strecken sind nach Schwierigkeitsgraden markiert (grün = leicht, blau 
= mittel, rot = schwer). Jeder darf nur jene Strecken befahren, die dem eigenen Können ent-sprechen. 

9. Sicht und Geschwindigkeit: Es gilt das Fahren auf Sicht. Geschwindigkeit und Fahrweise sind so zu 
wählen, dass jederzeit sicher angehalten werden kann. 

10. Überholen: Überholen ist verboten. 

11. Anhalten: Nur an gut einsehbaren Stellen oder am Streckenrand erlaubt – keinesfalls hinter 
Sprüngen, Kurven oder unübersichtlichen Passagen. 

12. Fahrtrichtung: Das Befahren in Gegenrichtung ist streng verboten. 

13. Streckensperren: Auf gesperrten Strecken und Streckenabschnitten besteht absolutes Fahr-verbot. 

14. Veränderungen: Das Verlassen markierter Trails, das Errichten von Hindernissen, das Verän-dern 
der Strecke oder das Entfernen von Markierungen ist untersagt. 

15. Zustand der Strecke: Vor der Nutzung ist sich über den aktuellen Zustand der Strecke zu in-
formieren. 
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16. Drohnen: Das Verwenden von Drohnen ist verboten. 

 
4. RÜCKSICHTNAHME UND UMWELTSCHUTZ 

16. Rücksicht: Rücksicht auf andere Nutzer und Begleitpersonen ist selbstverständlich. 

17. Umweltschutz: Abfälle sind ausschließlich in den vorgesehenen Behältern zu entsorgen. 

18. Hunde: Hunde sind auf den Strecken nicht erlaubt. 

5. KINDER UND JUGENDLICHE 

20. Kinder unter 12 Jahren: Dürfen nur in Begleitung einer aufsichtspflichtigen Person fahren. 

21. Kinder unter 14 Jahren: Nur mit schriftlicher Einverständniserklärung eines Erziehungsbe-
rechtigten. 

6. SICHERHEIT UND MELDUNG 

23. Meldung von Unfällen: Unfälle, Verletzungen oder Schäden sind unverzüglich, spätestens vor 
Verlassen des Parks, dem Personal zu melden. 

24. Erste Hilfe: Eine Erste-Hilfe-Ausrüstung befindet sich im Eingangsbereich; im Notfall bitte 144 
(Rettung) oder 133 (Polizei) verständigen. 

25. Gefahrenstellen: Mängel oder Beschädigungen sind sofort dem Personal zu melden. 

26. Geltung: Es gelten die AGB der Bikepark Bergheim GmbH 


